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Stellungnahme zur Schulgesetznovelle 
 
 
Der Verband Sonderpädagogik Niedersachsen e.V. (vds) bedankt sich für die 
Möglichkeit, eine Stellungnahme zum Entwurf des Gesetzes zur Änderung des 
niedersächsischen Schulgesetzes vorzulegen.  
 
 
Anmerkung zu §71 a 
 
Für die Ausgabe digitaler Endgeräte an Schülerinnen und Schüler ab Jahrgang 7 
werden sollen zukünftig die Angaben der Statistik der letzten Jahre zur Ermittlung der 
Ausgabezahlen herangezogen. 
Noch nicht ausreichend klar ist, wie mit Schülerinnen und Schülern mit 
Unterstützungsbedarf Geistige Entwicklung verfahren wird. In der Statistik der 
Förderschulen Geistige Entwicklung werden alle Schülerinnen des Sekundarbereichs 
I (Schuljahrgang 5 bis 9) als Jahrgang 5 angegeben. Es ist also nicht ohne weiteres 
ersichtlich, in welchem Schuljahrgang sich die Schülerinnen und Schüler tatsächlich 
erfinden.  
Zudem wird bei Schülerinnen und Schülern mit dem Förderschwerpunkt Geistige 
Entwicklung häufig jahrgangsübergreifend gearbeitet, was sich auch in der 
Klassenzusammensetzung widerspiegelt. In einer Klasse werden Schülerinnen und 
Schüler unterschiedlicher Schuljahrgänge nach individuellen Plänen beschult. Eine 
Ausstattung ausschließlich der Schülerinnen und Schüler in Jahrgang 7 würde dazu 
führen, dass in vielen Fällen nur Teile einer Klasse mit einem digitalen Endgerät 
versorgt werden können. Wir bitten, dies zu berücksichtigen.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
Mark Rayner-Lorentzen - Landesvorstand 
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